
  

MITGLIEDER 
 
 
 
Ziel des Pflichtenheft ist dem Vereinsleben Struktur und möglichst gleichmässig 
verteilte Leistungen zugunsten des Vereins zu schaffen. 
 
  
Verantwortlichkeiten Mitglieder: 
 
 

• Mitgliederbeitrag nach Vorgabe Generalversammlung. 
 

 

• 2 x Frondienst a 4 Std. ( halber Tag ) inkl. Verpflegung. 
 
 

• 2 x Vereinsanlass ( nach Planung Jahresprogramm ). 
 

 

• Einzelfälle/Sonderlösungen bezüglich Pkt. 2+3 in Absprache mit Präsident. Das 
Mitglied ist selber um Kontaktnahme bemüht. 

 

• Die Arbeiten in Pkt. 2+3 werden den Mitgliedern angepasst. 
 
 

• Bis ende Vereinsjahr nicht geleistete Dienste werden dem Mitglied mit Fr. 50.- 
pro Dienstleistung in Rechnung gestellt. 
 

 

• Für alle Aktiv-Mitglieder gilt Abmeldepflicht für alle Übungsabende min. 24 Std. 
vor dem Anlass. Training findet Grundsätzlich bei jeder Witterung statt. Die 
Verantwortlichkeit liegt beim Technischen Leiter ( Obmann/Frau ).       


